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Liebe Rosenbacher!
Der 15.02.2014 war ein ereignisreicher Tag in unserer Gemeinde,

der sowohl Presse, Funk und Fernsehen als auch viele Besucher
auf den Plan rief. Bereits am Vortag waren Sachsenspiegel und
Vogtland Regionalfernsehen in Syrau, um über die neue Höhlen-
beleuchtung zu berichten. Ebenso am Freitag kamen die ersten
Gäste aus unserer Partnergemeinde Bergatreute nach Leubnitz,
um die letzten Bilder für die Ausstellung „Freundschaft? Freund-
schaft!“ zu platzieren. 

Am Samstag war es dann so weit. Etwa 35 geladene Gäste, dar-
unter 9 Gemeinderäte, 4 Ortschaftsräte und 9 Bergatreuter waren
die ersten offiziellen Besucher in der neu beleuchteten Höhle. Die
einhellige Meinung: „Das Geld ist gut angelegt“!  Ca. 500 Besucher
an den ersten beiden Tagen waren ganz offensichtlich derselben
Meinung.

Um 13.00 Uhr wurde die Kunstausstellung im Kreuzgewölbe des
Schlosses Leubnitz eröffnet. Viele Besucher kamen quasi direkt
aus der Höhle ins Schloss. Mit den Künstlern waren es ca. 50 Be-
sucher, die die Vernissage miterleben wollten. Martin Heine aus
Bergatreute lies in kurzen Worten die Entwicklung der Partner-
schaft revuepassieren und erklärte, dass die Darstellung des The-
mas „Freundschaft“ das ursächliche Anliegen des Kunstvereins

und der Rosenbacher Aussteller ist. Die Aus-
stellung ist noch bis 1. Juni 2014 zu sehen.

Das 1. Leubnitzer Konzert um 15.00 Uhr
setzte den „Kunsttag“ fort. Zwei junge franzö-
sische Künstler – natürlich aus Paris – boten
an Violoncello und Flügel ein anspruchsvolles
und unterhaltsames Programm.

17.00 Uhr gab es dann ein „Künstlerge-
spräch“ im Speisesaal der Kospoth’s, der
damit platzmäßig recht gut ausgelastet war.
Dazu waren auch die beiden Musiker geladen und fanden in eini-
gen Gästen aus Bergatreute Gesprächspartner, die sich wie selbst-
verständlich der französischen Sprache bedienten. 

Am frühen Sonntagnachmittag verließen uns unsere Partner wie-
der in Richtung Oberschwaben – ich bin sicher mit denselben
guten Eindrücken, die sich auch uns an diesem Wochenende auf-
gedrängt haben.

Unsere Gemeinde hat einiges zu bieten – Dank an alle, die daran
mitwirken!

Ihr  
Achim Schulz
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15. Februar; Rosenbach/Leubnitz – „Wahre Freundschaft soll nicht
wanken, ...“ , mit dem Zitat des Beginns eines Volkslieds eröffnete
Martin Heine aus Bergatreute am Samstag die neue Ausstellung im
Kreuzgewölbe des Leubnitzer Schlosses. Aus der Partnergemeinde
Rosenbachs stammte die Idee, einmal Hobbykünstler beider Orte
mit ihren Arbeiten gemeinsam der Öffentlichkeit vorzustellen. Was
dabei herauskam, ist geradezu phantastisch: Wer hätte gedacht,
welche Fähigkeiten ganz normale Mitbürger unter uns entwickelt
haben?
Die Teilnahme von Einwohnern außerhalb Leubnitz’ zeigt, dass sich
die seit mehr als 20 Jahren gewachsenen Beziehungen zwischen
Leubnitz und Bergatreute beginnen, auf die ganze Gemeinde zu
übertragen. Heine hatte in seiner Gemeinde 1995 angeregt, einmal
die Hobbyarbeiten der Bürger in einer Ausstellung vorzustellen, die
sonst nur ein tristes Dasein in den Wohnungen fristeten. Dabei kam
es – genauso wie jetzt in Leubnitz – nicht auf Perfektion, sondern auf
die Breite der Darstellung an. Gemeinsam mit Heike Löffler vom
Fremdenverkehrsverein Rosenbach kam der Gedanke auf, eine ge-

meinsame Ausstellung mit Werken der Laienkünstler aus beiden
Gemeinden ins Leben zu rufen. Sie ist jetzt bis Anfang Juni im Kreuz-
gewölbe zu sehen.
Trotz der behindernden zwei Gehhilfen ließ es sich Karin Feuerstein
aus Bergatreute nicht nehmen, der Eröffnung der Ausstellung bei-
zuwohnen – in der auch Arbeiten von ihr zu sehen sind: „Es ist er-
staunlich, in welcher Vielfalt Dinge unter den Händen von Einwoh-
nern beider Gemeinden entstanden sind, denen man so etwas gar
nicht zutraut. Ich freue mich schon darauf, wenn die Ausstellung
ihren Weg  nach Oberschwaben finden wird.“
Bilder in verschiedenen Techniken prägen die Räume, die aber auch
Fotokollagen und Arbeiten anderer Genres schmücken. Bereits das
große Interesse zur Eröffnung am Samstag in einem stark besuchten
Foyer des Schlosses zeigt, dass die Idee anspricht und die beste-
hende Freundschaft zwischen beiden Gemeinden lebendig ist. Und
so werden bald auch die Hobbyarbeiten der Rosenbacher „Künst-
ler“ in einer zweiten gemeinsamen Ausstellung in Bergatreute zu
sehen sein. (Fotoimpressionen – siehe Seite 7) jpk

„Freundschaft“ im Leubnitzer Schloss

Ungewohnt war die große Zahl der Teilnehmer an der Eröffnungsveranstaltung der Ausstellung „Freundschaft“ am Samstag im
Leubnitzer Schloss, die jetzt bis Anfang Juni zu sehen ist.

21. Mai 2015  Sonderausgabe 

1. Am Sonntag, dem 07. Juni 2015 findet die Wahl des Landra-
tes des Vogtlandkreises statt. 

 Der Termin eines etwaigen zweiten Wahlgangs ist Sonntag, 
der 28. Juni 2015.

 Die Wahlzeit dauert jeweils von 08.00 Uhr bis 18.00 Uhr.

2. Die Gemeinde Rosenbach/Vogtl. ist in folgende 3 Wahlbezirke 
eingeteilt:

 Wahlbezirk 541 - Ortsteile Demeusel, Leubnitz, Rodau, Rößnitz 
und Schneckengrün

 Wahlraum: Schloß Leubnitz
   Am Park 1
   08539 Rosenbach/Vogtl. OT Leubnitz
   (barrierefrei)

 Wahlbezirk 542 - Ortsteile Drochaus, Fasendorf, Mehltheuer, 
Oberpirk, Schönberg und Unterpirk

 Wahlraum: Gemeindeamt Sitzungssaal
   Bernsgrüner Straße 18
   08539 Rosenbach/Vogtl. OT Mehltheuer
   (barrierefrei)

 Wahlbezirk 543 - Ortsteile Fröbersgrün und Syrau

 Wahlraum: Höhlenheim
   Ernst-Thälmann-Straße 2
   08548 Rosenbach/Vogtl. OT Syrau
   (barrierefrei)

 In den Wahlbenachrichtigungen, die den Wahlberechtigten bis 
zum 17.05.2015 übersandt worden sind, sind der Wahlbezirk 
und der Wahlraum angegeben, in dem der Wahlberechtigte 
wählen kann.

 Für Wahlberechtigte mit körperlicher Beeinträchtigung sind 
alle Wahlräume barrierefrei erreichbar.

  Der Briefwahlvorstand tritt zur Zulassung der Wahlbriefe am 
Wahltag um 15:00 Uhr in der Gemeindeverwaltung Rosen-
bach/Vogtl., Zimmer 22, Bernsgrüner Straße 18, 08539 Rosen-
bach/Vogtl. zusammen. Die Ermittlung des Briefwahlergebnis-
ses erfolgt ab 18.00 Uhr. 

3. Gewählt wird mit amtlichen Stimmzetteln.

 Der Stimmzettel für die Wahl des Landrates ist von hellgrüner 
Farbe, bei einem etwaigen zweiten Wahlgang von helloranger 
Farbe.

 Der Stimmzettel wird im Wahlraum bereitgehalten und dem 
Wähler bei Betreten des Wahlraumes ausgehändigt.

4. Jeder Wähler hat eine Stimme.

 Der Stimmzettel enthält die Familiennamen, Vornamen, Beruf 
oder Stand und die nach § 21 Abs. 2 KomWO bekannt gemach-
te Anschrift der Bewerber der zugelassenen Wahlvorschläge in 
der nach § 20 Abs. 6 KomWO festgestellten Reihenfolge.

5. Der Wähler gibt seine Stimme in der Weise ab, dass er auf dem 
Stimmzettel einen der im Stimmzettel aufgeführten Bewerber 
durch Ankreuzen oder auf eine andere eindeutige Weise als 
gewählt kennzeichnet.

6. Jeder Wähler kann - außer er besitzt einen Wahlschein - nur in 
dem Wahlraum des Wahlbezirks wählen, in dessen Wählerver-
zeichnis er eingetragen ist. Zur Wahl sind die Wahlbenachrich-
tigung sowie ein amtlicher Personalausweis oder Reisepass, 
bei ausländischen Unionsbürgern ein gültiger Identitätsaus-
weis oder Reisepass, mitzubringen. Der Stimmzettel muss 
vom Wähler in einer Wahlzelle des Wahlraumes gekennzeich-
net und in der Weise gefaltet werden, dass seine Stimmabga-
be nicht erkennbar ist.

7. Wer einen Wahlschein hat, kann durch persönliche Stimmab-
gabe in einem beliebigen Wahlraum des für ihn zuständigen 
Wahlgebietes (Vogtlandkreis) oder durch Briefwahl wählen.

8. Wer durch Briefwahl wählen will, muss einen amtlichen Stimm-
zettel, einen amtlichen Stimmzettelumschlag sowie einen amt-
lichen Wahlbriefumschlag beantragen und seinen Wahlbrief 
mit dem Stimmzettel (im verschlossenen Stimmzettelum-
schlag) und dem unterschriebenen Wahlschein so rechtzeitig 
an den auf dem Wahlbriefumschlag angegebenen Empfänger 
übersenden, dass er dort spätestens am Wahltag bis 18.00 Uhr 
eingeht. Der Wahlbrief kann auch bei der angegebenen Stelle 
abgegeben werden.

9. Jeder Wahlberechtigte kann sein Wahlrecht nur einmal und nur 
persönlich ausüben. Ein Wahlberechtigter, der nicht schreiben 
oder lesen kann oder durch körperliche Gebrechen gehindert 
ist, seine Stimme allein abzugeben, kann sich der Hilfe einer 
anderen Person bedienen. Die Hilfsperson ist zur Geheimhal-
tung der Kenntnisse verpflichtet, die sie bei der Hilfeleistung 
von der Wahl einer anderen Person erlangt.

 Wer unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges Ergebnis einer 
Wahl herbeiführt oder das Ergebnis verfälscht, wird mit Frei-
heitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Der 
Versuch ist strafbar (§ 107a Abs. 1 und 3 StGB).

10. Die Wahlhandlung sowie die anschließende Ermittlung und 
Feststellung des Wahlergebnisses im Wahlbezirk sind öffent-
lich. Jedermann hat Zutritt, soweit das ohne Beeinträchtigung 
des Wahlgeschäfts möglich ist.

Rosenbach/Vogtl., 19.05.2015

Schulz
Bürgermeister

Wahlbekanntmachung
für die Wahl zum Landrat des Vogtlandkreises


